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(Verkauf Bücher.) Cajus, ein guter
Katholik, verdient ſeinen Lebensunterhalt adurch, daſ

8 C- auf dem
Bahnſteig einer Eiſenbahnſtation einen kleinen Bücherladen beſorgt Er
iſt dafür angeſtellt einem Unternehmer, welcher da  S Recht zUum
Halten derartiger Laden für eine große X  Qh Stationen der
Eiſenbahndirection gepachtet hat Dieſer Unternehmer iſt kein Katholik,
vielleicht auch Freimaurer. Somit fürchtet Cajus, daſs unter den
Büchern, die CT 3u verkaufen hat, manche glaubensfeindliche und
ſchlüpfrige ich befinden. Er fragt alſo, ob nrit gutem Gewiſſen
Iu ſeinem Geſchäft fortfahren könne?

An twé Or Zunächſt iſt 3u unterſuchen, ob ſeine Cooperation
eine formelle oder eine materielle iſt Eine formelle Nun iſt ſie
nicht; denn in dem bloßen Verkauf liegt nicht die BilligungInhaltes der Bücher.

Handelt 2 ich alſo eine bloß materielle Cooperation, E
iſt weiter 3u prüfen, ob dieſelbe nicht wenigſtens ebenſo viel Nutzen
wie Schaden ſtiftet Was dieſen haden betrifft, E kann allerdings
der moraliſche Schaden, welchen die Bücher anrichten, groß ſein, der—
ſelbe würde aber vorausſichtlich ebenſo eintreten, Cajus ſein
Geſchäft aufgäbe; denn alsdann würde ofort ein anderer angeſtellt
werden, und dieſer würde vielleicht noch nehr ſchlechte Bücher ver
breiten aL  8 Cajus. Wenn NMun V der Umſtand, daſs,
Cajus zurücktritt, ein anderer dasſelbe Unheil tiften würde, den
Cajus NI und für ſich noch nicht berechtigt, ſein Geſchäft fortzuſetzen,
0 kommt och der weitere Umſtan hinzu, daſs 7 brotlo  U würde,

Er da  8 Geſchäft aufgäbe. V  Vir glauben daher, daſs EL Es,
wenigſtens einſtweilen, bis Ctwas anderes findet, fortſetzen darf;
daſs EL (fall  25 7⁰ ſich nicht Bücher handelt, die bei Strafe
der Excommunication verboten ſind) ſogar

*. dauernd fortſetzen darf,
wenn Ve ihm gelingt, die ache 0 einzurichten, daſ Er die ſchlimmſten
Bücher möglichſt unverkauft läſst Hier taucht indes die Frage auf,
0b eLr durch ein ſolches Verfahren nicht d  —8  8 Recht ſeines Auftrag  25
gebers Herletzt, deſſen Einkommen vorausſichtlich durch den ver  —
minderten Abſatz geſchädigt wird? Wir glauben jedoch, daſs dieſe
Frage verneint werden *

muſs. Denn der Vertrag zwiſchen Aju
und ſeinem Auftraggeber wäre inſoweit ein unmoraliſcher, mithin
nicht rechtsverbindlich, aU EL den Verkauf ſchlechter Bücher ein-—
begreift. Cajus dürfte alſo derartige Bücher, deren Verkauf
ihm zugemuthet wird, zurückweiſen; dar
nan ſie ihm zuſendet, unverkauft laſſen

ſie daher auch wenn
0 liegen die Dinge, Vle Uuns ſcheint, nach naturrechtlichem

Standpunkte. Aber verbangen licht die poſitiven Geſetze der Kirche
für den Cajus ein ſtrengeres Verfahren? Iir möchten das bezweifeln.
Zwar Iu wir eit entfernt, 3u behaupten, die Bücherverbote der
Kirche ſeien um Beiſpiel Iu Oeſterreich oder Deutſchland einfachhin un
desuetudinem gerathen. Andererſeits aber ird mMan zugeben müſſen,
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daſs die Indexverbote ſeit undenklichen Zeiten nicht uu ihrer
Strenge beobachtet wurden und nicht M ihrer ganzen

Strenge ihre Verbindlichkeit chalten haben Das gilt Zumt Beiſpiel
dem Gebrauch von Schulbüchern, deren Verfaſſer Proteſtanten

ind, und die nicht von dem betreffenden Biſchofe ausdrücklich zugelaſſen
wurden. Da gilt unſeres Erachtens auch vom gewiſſen Verkauf ver
otener Er ur katholiſche Buchhändler. Dieſe ollten freilich
nach Kräften dahin ſtreben, 0 Bücher nicht U verbreiten. Wir
glauben dagegen nicht, daſs die Buchhändler die kirchlichen
Verbote ſündigen würden, falls die Verbreitung inter ſolchen m⸗
ſtänden geſchieht, N we  en ſie nach Naturrecht keine Sünde enthielte.

Die vorſtehenden Grundſätze glauben Uir anwenden dürfen
auf die Bücherverbote des Index Ob aber auch auf die Verbot
der Bulle Apostolicae 18 vom 12 October Jedenfalls
muß  8  8 hier das Urtheil en ſtrengeres ſein, als bei jenen Büchern,
velche durch den Index verboten ſind; dies ſchon Cus dem
Grunde, weil jene Bulle dem Verbote die Strafe der Excommuni—
cation beifügt. Dennoch glauben wir, daſ Fälle denkbar ind, n
welchen der Verkauf auch dieſer er zeitweilig und im Einzelfa
ohne Sünde geſchehen kann, E daſs auch die Excommunication nicht
incurriert wird Denn immerhin handelt ſich hier eine lex
Dositiva, und: „Lex Dositiva 00 Urget ineommodo relative

Häufiger noch wird man auch bezüglich o  er Bücher, deren
Zahl doch bedeutend geringer iſt, inen Verkäufer, wie in unſerem
Fall, in 5onda fde U laſſen haben, und ſich niit der allgemeinen
Erklärung begnügen: Cr Urfe mit ſeinem Geſchäft fortfahren,
ſolle Er ſich bemühen, die allerſchlechteſten Bücher möglichſt beiſeite
3U laſſen

Trier. Leo Hammerſtein 9. 9

11 Caſus betreffend die Sonntagspflicht.) In ver-
heirateter Poſtmeiſter geht beichten. Sein Dienſt beginnt an Sonn⸗
und Feſttagen während des Gottesdienſtes, dem Cr chon eine Reihe

Jahren Ue beiwohnte. niter der Woche geh CEr Iun die heilige
Meſſe. Der Beichtvater räth ihm, auf ittel 3u denken, damit EL

wenigſtens abwechſelnd der Sonntagsmeſſe beiwohnen und hie und
da eine Predigt anhören könne; CL möge alſo 3u dieſem Zwecke ent
weder bei der Oberbehörde Vorſtellungen machen oder ſeine Frau oder
jemand andern, der ihn vertreten könnte, prüfen laſſen Der Pönitent
X

ſagt: „ich kann das Geld niemanden anvertrauen“, und rklärt ich
nicht bereit, auf dergleichen Rathſchläge einzugehen. Da 94 ihn der
Beichtvater für nicht disponiert und entläſst ihn ohne Los
prechung.

Nun erheben ſich olgende Fragen: Hat der Beichtvater recht
gehandelt bder kann iellei
ſogleich abſolviert werden?

cht 90 Poſtmeiſter ſo fortfahren und


